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2. Verordnung über die Vergabe und Zusammensetzung der Versicherungsnummer vom 7. Dezember 1987 (BGBl. I 
S. 2532),
a) Die Anlage 1 wird wie folgt geändert:

aa) Vor den Worten „LVA Hannover 10“ werden folgende Worte eingefügt:
„LVA Mecklenburg-Vorpommern 02 
LVA Thüringen 03 
LVA Brandenburg 04 
LVA Sachsen-Anhalt 08 
LVA Sachsen 09“.

bb) Die Worte „Berlin, Bremen,“ werden durch die Worte „Land Berlin, Bremen“ ersetzt.
cc) Nach der Bereichsnummer “82“ werden die Worte „Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen- 

Anhalt, Thüringen, Sachsen“ sowie die Bereichsnummer „89“ eingefügt.
b) Die bundesunmittelbaren Träger der Rentenversicherung, die Landesversicherungsanstalt Berlin und der Träger 

der Sozialversicherung als Träger der Rentenversicherung können bereits im Jahr 1990 mit der Vergabe der 
Versicherungsnummer unter Verwendung der für das in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannte Gebiet 
bestimmten Bereichsnummern beginnen.

3. Nach § 12 des Artikels 2 des Gesetzes zur Neuregelung der Altershilfe für Landwirte in der Fassung der Bekannt
machung vom 14. September 1965 (BGBl. I S. 1448, 1458), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
20. Dezember 1985 (BGBl. I S. 2475), wird eingefügt:

„§ 12a
Mit der Durchführung des Gesetzes über eine Altershilfe für Landwirte in dem Teil des Landes Berlin, in dem das 
Grundgesetz vor dem Beitritt gegolten hat, bleibt bis zu einer anderweitigen Regelung die landwirtschaftliche 
Alterskasse beauftragt, die bei der Hannoverschen Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft errichtet ist.“

Abschnitt III

Bundesrecht tritt in dem in Artikel 3 des Vertrages genannten Gebiet mit folgenden Maßgaben in Kraft:

1. Rentenreformgesetz 1992 vom 18. Dezember 1989 (BGBl. I S. 2261; 1990 I S. 1337), geändert durch Gesetz vom 
22. Dezember 1989 (BGBl. I S. 2406),

mit folgenden Maßgaben:

a) Artikel 85 Abs. 2 bis 6 ist nicht anzuwenden.
b) Artikel 1 § 3 Satz 1 Nr. 2, § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2, Satz 2, § 6 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 bis 5, § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 

und 2, Satz 2 und 3, §§ 146, 149, 166 Nr. 1, § 170 Abs. 1 Nr. 1 ,§§ 181, 182, 184 bis 186 und 192 tritt bereits mit 
Wirksamwerden des Beitritts in Kraft.

c) Bei Anwendung des Artikels 1 § 166 Nr. 1 sind bis zum 31. Dezember 1991 in dem in Artikel 3 des Vertrages 
genannten Gebiet 70 vom Hundert der für dieses Gebiet maßgebenden Bezugsgröße beitragspflichtige Einnah
men.

d) Die nachfolgenden Vorschriften des Artikels 1 treten am 1. Januar 1991 mit folgenden Maßgaben in Kraft:

§ 5 Abs. 3, §§ 9 und 10,11 Abs. 1 und 2, §§ 12 bis 19, 20 Abs. 1 und 2, §§ 21 bis 23, 24 Abs. 1 bis 3, § 25 Abs. 1,3 
und 4, § 26 Abs. 2 und 3, § 27 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3, 5 und 6, Abs. 2, §§ 28 bis 30,31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1,3 bis 5 
und Satz 2, Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3, §§ 164, 215, 235 und 301 Abs. 1:
aa) Bei Anwendung dieser Vorschriften treten bis 31. Dezember 1991 an die Stelle des Begriffs

1. “Berufsunfähigkeit" oder „Erwerbsunfähigkeit“ der Begriff „Invalidität“,
2. “Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit“ der Begriff „Invalidenrente“,
3. "Wartezeit von 15 Jahren“ der Begriff „Beitragszeit von 15 Jahren“,

4. “allgemeine Wartezeit“ der Begriff „Pflichtbeitragszeit von fünf Jahren“,
5. “Verletztenrente“ der Begriff „Unfallrente“ und
6. “Kinderzuschuß“ oder „Kinderzulage“ der Begriff „Kinderzuschlag“.
Das Übergangsgeld wird in Höhe des Krankengeldes gezahlt, wenn zuvor Krankengeld bezogen wurde.
Das Übergangsgeld erhöht sich bis zum 31. Dezember 1991 nach dem Ende des Bemessungszeitraums 
jeweils in den Zeitabständen und um den Vomhundertsatz wie die Renten in dem in Artikel 3 des Vertrages 
genannten Gebiet.
Reisekosten nach § 30 Abs. 2 werden bis zum 31. Dezember 1991 nur für eine Familienheimfahrt oder eine 
Fahrt eines Angehörigen übernommen.


